
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/5/6 97/08/0022
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §13 Abs1;

ZustG §4;

ZustG §7;

Rechtssatz

Die Fehlbezeichnung des Adressaten (oder seine nicht eindeutige Bezeichnung) schadet nur dann, wenn ein

Empfänger, auf den die tatsächliche Bezeichnung paßt, auch wirklich existiert und daher eine Verwechslungsfähigkeit

gegeben ist. Fehlt eine solche Verwechslungsfähigkeit, ist also völlig klar, daß die Zustellverfügung jene Person

bezeichnet, an die sich der Bescheid richtet, dann liegt ein Zustellmangel nicht vor. Anderes kann auch bei einer

Fehlbezeichnung der Anschrift nicht gelten.
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